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(54) Bezeichnung: ON-DEMAND-FAHRZEUGBILDAUFNAHMESYSTEME UND -VERFAHREN

(57) Zusammenfassung: Diese Offenbarung stellt On-De-
mand-Fahrzeugbildaufnahmesysteme und -verfahren be-
reit. Ein beispielhaftes Verfahren beinhaltet ein Empfangen
einer ersten Anforderung zum Erhalten eines Bildes oder Vi-
deos eines Zielstandorts von einer anfordernden Partei, Be-
stimmen eines Fahrzeugs, das sich innerhalb einer festge-
legten Entfernung von dem Zielstandort befindet, Übertra-
gen einer zweiten Anforderung zum Erhalten des Bildes oder
Videos des Zielstandorts unter Verwendung einer Kamera
des Fahrzeugs an das Fahrzeug, wobei die zweite Anforde-
rung eine Identifizierung des Zielstandorts beinhaltet, Aus-
führen von mindestens einem Aspekt der Bildverarbeitung,
um mindestens einen Abschnitt des Bildes verschwimmen
zu lassen, zu blockieren oder zu verdecken, und Übertragen
des erhaltenen Bildes oder Videos des Zielstandorts an die
anfordernde Partei.
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Beschreibung

GEBIET DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Offenbarung ist im Allgemei-
nen auf Systeme und Verfahren gerichtet, die On-De-
mand-Medien, wie etwa Bilder und Videos, bereitstel-
len, die von bordeigenen Fahrzeugkameras erhalten
werden.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Die Fähigkeit, Echtzeitvideos/-bildaufnah-
men von entfernten Standorten anzusehen, bietet
den Benutzern Sicherheit und ist ein Bereich von
zunehmendem Interesse. In vielen Fällen wäre es
für eine Person unpraktisch, Bildaufnahme- und/oder
Audiosysteme in vielen nicht erschlossenen Berei-
chen von Interesse zu installieren und zu unterhal-
ten, wohingegen möglicherweise per Cloud verbun-
dene Fahrzeuge, die mit Kameras ausgestattet sind,
an diesen Bereichen regelmäßig vorbeifahren.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Die in dieser Schrift offenbarten Systeme und
Verfahren stellen einen On-Demand-Dienst zum Zu-
griff auf Medien bereit, die von mit Kameras aus-
gestatteten Fahrzeugen erhalten werden. Die Syste-
me und Verfahren können dazu konfiguriert sein, ei-
ne auf einer mobilen Vorrichtung basierende Anwen-
dung zu verwenden, um auf Bilddaten von Fahrzeu-
gen innerhalb einer Reichweite eines konkreten Be-
reichs von Interesse zuzugreifen. Die Fahrzeuge kön-
nen mit Bildaufnahmetechnologie und Übertragungs-
systemen ausgestattet sein, die Bildaufnahmen an ei-
nen Cloud-Dienst senden. Der Zugriff auf diese Vi-
deodaten kann On Demand zur Verfügung gestellt
werden.

[0004] Mehrere optionale Mechanismen können hin-
zugefügt werden, um die Sicherheit der Informatio-
nen zu erhöhen und den Zugriff darauf zu steu-
ern. Zum Beispiel können die Systeme und Verfah-
ren dazu konfiguriert sein, durch die Verwendung ei-
ner Blacklist eine globale Blockierung des Videozu-
griffs bereitzustellen. Ein weiterer Sicherheitsmecha-
nismus könnte den Ausschluss von Videos von be-
stimmten per Geofencing eingegrenzten Bereichen
beinhalten. Fahrzeuge in diesen per Geofencing ein-
gegrenzten Bereichen können daran gehindert wer-
den, einen Video-Feed bereitzustellen. Beispiele für
ausgeschlossene oder gesperrte Bereich können un-
ter anderem Flughäfen, Schulen, nationale sicher-
heitskritische Zonen oder sogar Städte sein, in denen
Vorschriften gelten, die Videoaufnahmen beschrän-
ken. Ein personalisierter Zugriff kann unter Verwen-
dung einer Whitelist umgesetzt werden, bei der ein
Besitzer einer Immobilie eine Liste von Benutzern be-
reitstellen kann, die auf den Dienst zugreifen können,

um verfügbare Bildaufnahmen einzusehen. Ein Fahr-
zeughalter kann das Bereitstellen von Medien zulas-
sen oder ablehnen. Zum Beispiel kann ein Halter des
Fahrzeugs wählen, ob er dem Dienst einen Feed mit
Videos von dessen Plattform zur Verfügung stellt. Es
können Anreize für Fahrzeughalter bereitgestellt wer-
den, um sie dazu zu motivieren, dies zuzulassen.

[0005] Zusammenfassend ermöglichen die Systeme
und Verfahren in dieser Schrift Benutzern, Bilder von
einem Bereich von Interesse On Demand und ohne
die Notwendigkeit, in Bildaufnahmetechnologie zu in-
vestieren, zu empfangen. Die Systeme und Verfah-
ren in dieser Schrift ermöglichen es Benutzern, ein
breiteres Spektrum an Bildern und ein breiteres Sicht-
feld (field of view - FOV) zu empfangen, die derzeit
möglicherweise auf stationären Bildaufnahmesyste-
men in persönlichem Besitz nicht verfügbar sind.

Figurenliste

[0006] Die detaillierte Beschreibung wird unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen darge-
legt. Die Verwendung der gleichen Bezugszeichen
kann ähnliche oder identische Elemente angeben.
Für verschiedene Ausführungsformen können ande-
re Elemente und/oder Komponenten verwendet wer-
den als jene, die in den Zeichnungen veranschau-
licht sind, und einige Elemente und/oder Komponen-
ten sind in verschiedenen Ausführungsformen unter
Umständen nicht vorhanden. Die Elemente und/oder
Komponenten in den Figuren sind nicht zwingend
maßstabsgetreu gezeichnet. Für die gesamte Offen-
barung gilt, dass Ausdrücke im Singular und Plural je
nach Kontext synonym verwendet werden können.

Fig. 1 stellt eine veranschaulichende Architektur
dar, in der Techniken und Strukturen zum Bereit-
stellen der in dieser Schrift offenbarten Systeme
und Verfahren umgesetzt sein können.

Fig. 2 veranschaulicht in Form eines Schau-
bilds einen beispielhaften Anwendungsfall in
dem Techniken und Strukturen zum Bereitstel-
len der in dieser Schrift offenbarten Systeme und
Verfahren umgesetzt sein können.

Fig. 3 veranschaulicht in Form eines Schaubilds
einen weiteren beispielhaften Anwendungsfall in
dem Techniken und Strukturen zum Bereitstel-
len der in dieser Schrift offenbarten Systeme und
Verfahren umgesetzt sein können.

Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines beispielhaf-
ten Verfahrens der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines weiteren bei-
spielhaften Verfahrens der vorliegenden Offen-
barung.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0007] Es wird nun auf die Zeichnungen Bezug ge-
nommen, in denen Fig. 1 eine veranschaulichende
Architektur 100 darstellt, in der Techniken und Struk-
turen der vorliegenden Offenbarung umgesetzt sein
können. Die Architektur 100 beinhaltet im Allgemei-
nen ein erstes Fahrzeug 102, ein zweites Fahrzeug
104, ein drittes Fahrzeug 106, eine Mobilvorrichtung
108 und einen Dienstanbieter 110. Jede der Kom-
ponenten der Architektur 100 kann über ein Netz-
werk 112 kommunikativ aneinander gekoppelt sein.
Dieses Netzwerk 112 kann eine beliebige oder ei-
ne Kombination aus drahtloser Kommunikation mit
kurzer oder langer Reichweite umfassen, wie etwa
Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Nahfeldkommuni-
kation, Wi-Fi, Mobilfunk, dedizierte Nahbereichskom-
munikation (dedicated short-range communications -
DSRC)), Funkfrequenz (radio frequency - RF), Zig-
Bee, Z-Wave und dergleichen oder ein beliebiges ge-
eignetes/beliebige geeignete Kommunikationsproto-
koll (e).

[0008] Das erste Fahrzeug 102 kann mit einer Arma-
turenbrettkamera (Dashcam) 115 ausgestattet sein,
die Bilder von einem Sichtfeld (FoV) vor dem ers-
ten Fahrzeug 102 erhält. Das zweite Fahrzeug 104
kann eine Vielzahl von Kameras 116A—116D umfas-
sen, die Bilder von verschiedenen Blickwinkeln um
das zweite Fahrzeug 104 herum erhalten. Das dritte
Fahrzeug 106 verfügt nicht über Bilderfassungsvor-
richtungen.

[0009] In einem Anwendungsfall gehört die Mobil-
vorrichtung 108 einem Besitzer der Immobilie 114.
Der Begriff Besitzer kann eine beliebige Person oder
Einheit mit maßgeblicher Kontrolle über eine Immobi-
lie umfassen, einschließlich unter anderem einer Lea-
singgesellschaft, eines Mieters oder dergleichen. Der
Besitzer der Immobilie 114 hat möglicherweise kei-
ne Kamera an der Immobilie 114 installiert. Um Bil-
der von der Immobilie 114 zu erhalten, kann der Be-
sitzer Bilder von dem Dienstanbieter 110 anfordern.
Der Dienstanbieter 110 kann das erste Fahrzeug 102
entsenden, um Bilder von der Immobilie 114 zu erhal-
ten. Das erste Fahrzeug 102 kann die Bilder direkt
an die Mobilvorrichtung 108 übertragen, die von dem
Besitzer der Immobilie 114 verwendet wird. In einem
anderen Beispiel kann das erste Fahrzeug 102 die
Bilder an den Dienstanbieter 110 übertragen, der die
Bilder an die Mobilvorrichtung 108 weiterleitet.

[0010] In einem anderen Anwendungsfall kann ein
Fahrzeugführer des dritten Fahrzeugs 106 die Mobil-
vorrichtung 108 verwenden, um Bilder oder Videos
von dem ersten Fahrzeug 102 und/oder dem zwei-
ten Fahrzeug 104 durch Verwendung des Dienstan-
bieters 110 zu erhalten. Das heißt, das erste Fahr-
zeug 102 und/oder das zweite Fahrzeug 104 können
Bilder oder Videos erhalten und diese Bilder oder Vi-

deos an den Dienstanbieter 110 übertragen. Die Mo-
bilvorrichtung 108 kann die Bilder oder Videos von
dem Dienstanbieter 110 über eine Anwendung er-
halten, die sich auf der Mobilvorrichtung 108 befin-
det. Diese Bilder und Videos können On Demand, in
Echtzeit oder nach Wunsch eines Benutzers erhal-
ten werden. Die Mobilvorrichtung 108 muss nicht ei-
nem Fahrzeugführer des dritten Fahrzeugs 106 zuge-
ordnet sein. In einem beispielhaften Anwendungsfall
kann die Mobilvorrichtung verwendet werden, um Bil-
der von einem beliebigen Standort, wie etwa einer Im-
mobilie 114, von dem Dienstanbieter 110 zu erhalten.
Zum Beispiel können Bilder und/oder Videos der Im-
mobilie 114 von dem ersten Fahrzeug 102 und/oder
dem zweiten Fahrzeug 104 erhalten werden, wenn
es an der Immobilie 114 vorbeifährt. In einem ande-
ren Anwendungsfall könnte der Fahrzeugführer des
dritten Fahrzeugs 106 Bilder von dem Dienstanbieter
110 anfordern, um mögliche Verkehrsprobleme ent-
lang einer Navigationsroute für das dritte Fahrzeug
106 zu bewerten.

[0011] Somit ermöglicht es der durch den Dienst-
anbieter 110 bereitgestellte On-Demand-Bild- und -
Videodienst Personen, die nicht über Bildaufnahme-
systeme verfügen, eine Immobilie oder einen Ziel-
standort von Interesse per Fernzugriff aus der Per-
spektive von vorbeifahrenden Autos zu betrachten.
Öffentliche Bereiche, wie etwa Parks, Straßen und
Parkplätze, könnten vor dem Besuch per Fernzu-
griff betrachtet werden. Dies könnte Personen ver-
schiedene Arten von Informationen bereitstellen, die
von Umweltbedingungen bis zu Besuchermengen
oder vielen anderen Anwendungsfällen reichen. Es
können Bilder und Videos von ländlichen Gebieten,
wie etwa Nationalparks, erhalten werden, die Be-
nutzer interessieren können, die sich über aktuel-
le Bedingungen (Staus, Wetter, Verkehr, Wildtiere)
oder den Zustand der wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten (Ereignisse, Denkmäler, Naturphänomene) infor-
mieren möchten.

[0012] Jedes Fahrzeug, das mit einer oder mehre-
ren Kameras ausgestattet werden kann, kann eine
Steuerung 116 beinhalten, die dazu konfiguriert ist,
Bilder und Videos zu erhalten, und diese an den
Dienstanbieter 110 zurücksendet. Zum Beispiel kann
das erste Fahrzeug 102 eine Steuerung 116 umfas-
sen, die einen Prozessor 118 und einen Speicher 120
beinhaltet. Der Speicher 120 speichert Anweisungen,
die von dem Prozessor 118 ausgeführt werden kön-
nen, um Aspekte der Bild- und Videoerfassung und -
übertragung durchzuführen. Wenn auf Vorgänge Be-
zug genommen wird, die durch die Steuerung 116
ausgeführt werden, versteht es sich, dass dies die
Ausführung von Anweisungen durch den Prozessor
118 beinhaltet. Die Steuerung 116 kann dazu konfigu-
riert sein, den GPS-Standort, verfügbare Kamerain-
formationen und Bilder/Videos unter Verwendung ei-
ner Kommunikationsschnittstelle 119 an den Dienst-
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anbieter 110 zu übertragen. Die Steuerung 116 kann
die Aktivierung oder Deaktivierung von Alarmen/An-
forderungen von dem Dienstanbieter 110 veranlas-
sen. In einigen Fällen werden die Alarme auf einer
Mensch-Maschine-Schnittstelle angezeigt, wie nach-
stehend ausführlicher offenbart. Die Steuerung 116
kann auch eine Liste von Dienstanfragen und einer
beliebige Vergütung führen, die als Gegenleistung für
das Ausführen der Dienstanfragen bereitgestellt wird.
Zum Beispiel kann der Besitzer des Fahrzeugs für
das Erhalten und Übertragen von Inhalten vergütet
werden, entweder als Reaktion auf spezifische Anfor-
derungen oder auf einer kontinuierlichen Basis, wäh-
rend das Fahrzeug betrieben wird.

[0013] Wie vorstehend angemerkt, kann die Mobil-
vorrichtung 108 eine Anwendung ausführen, die es
einem Benutzer ermöglicht, Bilder oder Videos von
dem Dienstanbieter 110 anzufordern. Der Benutzer
kann den Medienfreigabedienst von dem Dienstan-
bieter 110 abonnieren, indem er ein Konto erstellt.
Wie nachstehend erörtert, kann das Konto bestimm-
te diesem zugeordnete Berechtigungen aufweisen,
die verschiedene Sicherheitsmerkmale ermöglichen.
Einige Sicherheitsmerkmale beziehen sich auf den
Benutzer und einige Sicherheitsmerkmale beziehen
sich auf geografische Standorte. In einigen Fällen
können Benutzer oder Fahrzeughalter die Teilnahme
an dem Medienfreigabedienst zulassen oder diese
ablehnen.

[0014] Unter Verwendung der Anwendung kann
der Benutzer Bilder oder Videos eines bestimmten
Standorts anfordern. In Abhängigkeit von der Verfüg-
barkeit von Informationen kann der Benutzer eine Be-
nachrichtigung empfangen, die ihn über den Status
der Funktion/des Dienstes von dem Dienstanbieter
110 informiert.

[0015] Die Mobilvorrichtung 108 kann als Reaktion
auf die Anforderung von dem Dienstanbieter 110 Bil-
der empfangen. In einigen Fällen können die Bilder
oder Medien auf der Mobilvorrichtung 108 und/oder
bei dem Dienstanbieter 110 gespeichert sein. Die von
dem Dienstanbieter 110 empfangene Benachrichti-
gung könnte auf der Mobilvorrichtung 108 oder auf ei-
ner Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) 122 eines
Fahrzeugs, wie etwa des dritten Fahrzeugs 106, an-
gezeigt werden.

[0016] In einer Konfiguration kann die Mobilvorrich-
tung 108 eine Anforderung zum Erhalten von Bildern
oder Videos eines bestimmten geografischen Stand-
orts empfangen, der als ein Zielstandort von Inter-
esse bezeichnet wird. Das vorstehend bereitgestell-
te Beispiel könnte geografische Koordinaten der Im-
mobilie 114 beinhalten. Sobald durch den Dienstan-
bieter 110 eine Anforderung empfangen wurde, kann
der Dienstanbieter 110 Fahrzeuge bestimmen, die
sich an dem angeforderten geografischen Standort

befinden. Dies könnte das Bestimmen beinhalten, ob
sich ein oder mehrere Fahrzeuge innerhalb einer fest-
gelegten Entfernung von dem Zielstandort befinden.
Zum Beispiel kann der Dienstanbieter 110 bestim-
men, ob sich die Fahrzeuge innerhalb von fünf Meilen
von dem Zielstandort befinden. Die festgelegte Ent-
fernung kann nach Wunsch konfiguriert sein und die-
ses Beispiel soll nicht einschränkend sein.

[0017] Relative Entfernungen vom Fahrzeug zum
Zielstandort können anhand von GPS-Signalen be-
stimmt werden, die von jedem der Fahrzeuge bereit-
gestellt werden. Zum Beispiel kann das erste Fahr-
zeug 102 seinen aktuellen Standort zum Nachver-
folgen an den Dienstanbieter 110 übertragen, wenn
das erste Fahrzeug 102 die Teilnahme an dem Me-
dienfreigabedienst zugelassen hat. Das erste Fahr-
zeug 102 kann auch andere Fahrzeugdaten freige-
ben, wie etwa Fahrzeuggeschwindigkeit, Kurs, Na-
vigationsrouten, die verwendet werden können, um
nicht nur zu bestimmen, wo sich das Fahrzeug aktu-
ell befindet, sondern auch wohin das Fahrzeug fährt.
Der Dienstanbieter 110 kann zudem ein oder meh-
rere geeignete Fahrzeuge auf Grundlage der Art der
Anforderung auswählen. Wenn die Anforderung zum
Beispiel einen Bedarf an 360-Grad-Bildern oder -Vi-
deos angibt, kann der Dienstanbieter 110 Bilder von
dem zweiten Fahrzeug 104 anstelle von dem ersten
Fahrzeug 102 anfordern.

[0018] Der Dienstanbieter 110 könnte dem Benutzer
der Mobilvorrichtungsanwendung zudem Optionen
bereitstellen, bei denen der Benutzer aus verschie-
denen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Bild- oder
Videoaufnahmefähigkeiten auswählen könnte. Wenn
sich kein Fahrzeug in der allgemeinen Nähe des Ziel-
standorts befindet oder vorgesehen ist, dass eines
an dem Zielstandort vorbeifährt, kann der Dienstan-
bieter 110 eine Anforderung an beliebige Fahrzeuge
übertragen, die bei dem Dienstanbieter 110 registriert
sind, um zum Zielstandort zu fahren und Bilder oder
Videos zu erhalten. In einigen Fällen kann ein reagie-
rendes Fahrzeug für diesen Dienst ähnlich wie bei
einem Ride-Hailing-Dienst vergütet werden, bei dem
ein Fahrer für das Befördern eines Kunden zu einem
Standort von Interesse vergütet wird.

[0019] Der Dienstanbieter 110 kann dazu konfigu-
riert sein, einen Benutzerzugriff auf den Bild-/Video-
Freigabedienst sowohl von anfordernden Benutzern
als auch von teilnehmenden Fahrzeughaltern zu füh-
ren. Der Dienstanbieter 110 kann Ressourcen oder
Attribute von teilnehmenden Fahrzeugen bestimmen,
die zum Beispiel die Anzahl der Kameras und den
Kameratyp (z. B. Farbe, Nachtsicht, Schwarzweiß)
identifizieren. Der Dienstanbieter kann ein oder meh-
rere potentielle teilnehmende Fahrzeuge neben dem
aktuellen Standort der teilnehmenden Fahrzeuge zu-
sätzlich auf Grundlage dieser Ressourcen oder Attri-
bute für eine Anforderung auswählen. Der Dienstan-
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bieter 110 kann ein konkret ausgestattetes Fahrzeug
auf Grundlage der Uhrzeit anfordern. Zum Beispiel
kann der Dienstanbieter 110 basierend auf der Uhr-
zeit Bilder von Fahrzeugen anfordern, die mit einer
Wärmebildkamera ausgestattet sind, um nachts nach
spezifischen Objekten von Interesse zu suchen.

[0020] Wie vorstehend angemerkt, kann der Dienst-
anbieter 110 Bilder oder Videos von einem Zielstand-
ort, wie etwa der Immobilie 114, übertragen. Zum Bei-
spiel können Bilder/Videos 124 von der Immobilie 114
auf der Mobilvorrichtung 108 angezeigt werden. Al-
ternativ können die Bilder/Videos 124 der Immobilie
114 auf der HMI 122 des Fahrzeugs 106 angezeigt
werden.

[0021] Der Dienstanbieter 110 kann zudem dazu
konfiguriert sein, eine oder mehrere Arten von Bild-/
Videoverarbeitung an den Bildern/Videos durchzu-
führen, die von einem teilnehmenden Fahrzeug er-
halten werden. Zum Beispiel kann der Dienstanbie-
ter 110 dazu konfiguriert sein, ein FOV auf einen Ziel-
bereich von Interesse einzustellen. In einigen Fäl-
len kann das Einstellen des FOV auf den Zielbereich
von Interesse in einem Nachverarbeitungsvorgang
unter Verwendung von digitalem Zuschneiden, Zoo-
men und anderen Transformationen (z. B. Verschie-
ben des Bildausschnitts, Neigen, Verzerrungskorrek-
tur, Superauflösung usw.) erfolgen. In einem ande-
ren Beispiel kann der Dienstanbieter 110 dazu kon-
figuriert sein, Bilder oder Abschnitte von Bildern, die
aus gesperrten Bereichen gesammelt wurden, ver-
schwimmen zu lassen, zu blockieren und zu verde-
cken wie durch die Benutzerbasis angegeben. Das
heißt, dass Benutzer des durch den Dienstanbieter
110 bereitgestellten Bildfreigabedienstes bestimmte
geografische Standorte als gesperrte Bereich fest-
legen können. Bilder oder Videos, die in einem ge-
sperrten Bereich erhalten werden, können durch Ver-
schwimmen lassen, Blockieren und Verdecken von
Abschnitten der Bilder oder Videos oder dem ganzen
Bild oder Video eingeschränkt werden. In einigen Fäl-
len können geografische Standorte auf einer Blacklist
festgelegt werden. Geographische Koordinaten eines
Standorts auf einer Blacklist identifizieren Standor-
te, an denen keine Bilder oder Videos erhalten wer-
den dürfen. Somit werden anstelle eines verarbeite-
ten Bilds, das verschwommene, blockierte und ver-
deckte Bild-/Videodaten beinhaltet, keine Bilder die-
ser geografischen Bereiche auf der Blacklist erhalten.
Somit kann der Dienstanbieter 110, wenn eine Anfor-
derung von Bildern oder Videos eines auf der Black-
list aufgeführten Bereichs von einem Benutzer emp-
fangen wird, eine Warnmeldung an den Benutzer zu-
rückgeben (zum Beispiel über die HMI 122), dass der
angeforderte Bereich ein sich auf der Blacklist befin-
dender Bereich ist.

[0022] Der Dienstanbieter 110 kann auch dazu konfi-
guriert sein, eine Bildanalyse durchzuführen, um Ob-

jekte in den Bildern zu identifizieren. Zum Beispiel
könnte die Bildverarbeitung verwendet werden, um
Kartons (z. B. Pakete, die an eine Wohnung oder
ein Büro geliefert werden), das Vorhandensein von
Fahrzeugen, Lampen in einem Fenster und so weiter
zu identifizieren. Der Benutzer könnte angeben, dass
der Dienstanbieter 110 die Bilder oder Videos verar-
beiten soll, um zu bestimmen, ob ein Paket an sei-
ne Wohnung geliefert wurde. Der Dienstanbieter 110
kann einen Alarm für einen Benutzer auslösen, wenn
ein bestimmtes Objekt, wie etwa ein Paket, in einem
Bild vorhanden ist. Fig. 2 veranschaulicht einen bei-
spielhaften Prozess, bei dem ein Alarm 200 auf einer
Mobilvorrichtung 202 angezeigt wird, dass ein Paket
204 anhand eines Bildes 206 identifiziert wurde, das
von einer Fahrzeugkamera 208 eines Fahrzeugs 210
erhalten wurde.

[0023] Fig. 3 veranschaulicht eine beispielhafte Kar-
te mit geografischen Standorten. Die geografischen
Standorte könnten ein Viertel 300, ein Gewerbege-
biet 302, eine Bushaltestelle 304 und einen Flughafen
306 beinhalten. In diesem Beispiel wird der Flugha-
fen 306 unter Verwendung eines virtuellen Geofen-
ces 308 abgesperrt. Wenn eine Anforderung für Bil-
der oder Videos empfangen wird, die Koordinaten be-
inhaltet, die in den virtuellen Geofence 308 um den
Flughafen 306 fallen, wird die Anforderung abgelehnt
und eine Warnmeldung kann einem Benutzer über
seine Mobilvorrichtung angezeigt werden. In einem
Beispiel wird ein Bild 310 auf einer Mobilvorrichtung
312 angezeigt, die einen zensierten Abschnitt 314
beinhaltet. Dieser zensierte Abschnitt beinhaltet eine
Teilansicht von Informationen, die in dem virtuellen
Geofence 308 beinhaltet sind. Der virtuelle Geofence
308 kann in einigen Fällen zu einer Blacklist hinzuge-
fügt werden. Anstatt Koordinaten eines virtuellen Ge-
ofence zu verwenden, könnte die Blacklist physische
Adressen beinhalten.

[0024] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens der vorliegenden Offenbarung.
Das Verfahren beinhaltet einen Schritt 402 des Emp-
fangens einer ersten Anforderung zum Erhalten ei-
nes Bildes oder Videos eines Zielstandorts von einer
anfordernden Partei. Zum Beispiel kann ein Dienst-
anbieter eine Anforderung von einem Benutzer emp-
fangen, der bei dem Dienstanbieter registriert ist. In
einigen Fällen kann die Anforderung von einer Mo-
bilvorrichtung des Benutzers empfangen werden, die
eine Anwendung oder ein Programm der Mobilvor-
richtung ausführt. Die Anforderung kann geophysika-
lische Koordinaten des Zielstandorts identifizieren. In
anderen Fällen kann die Anforderung von einem au-
tonomen Fahrzeug (autonomous vehicle - AV) emp-
fangen werden, das anfordert, was in einem bestimm-
ten Bereich geschieht. Auf diese Weise kann sich das
Wort „Partei“ auf eine Person, ein Fahrzeug, eine Re-
chenvorrichtung oder eine beliebige geeignete Enti-
tät beziehen.
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[0025] Das Verfahren kann zudem einen Schritt 404
des Bestimmens eines Fahrzeugs, das sich innerhalb
einer festgelegten Entfernung von dem Zielstandort
befindet, beinhalten. Ebenso wie bei anfordernden
Parteien können Fahrzeuge, die bei dem Dienstan-
bieter registriert sind, ihre jeweiligen Standorte un-
ter Verwendung von GPS-Informationen periodisch
(oder auf Anfrage) melden. Die Fahrzeuge können
auch ihre aktuelle Geschwindigkeit, aktuelle Richtung
(z. B. den Kurs) oder andere Fahrzeugbetriebsinfor-
mationen an den Dienstanbieter melden.

[0026] Sobald der Dienstanbieter bestimmt, welches
oder welche der Fahrzeuge aufgefordert werden sol-
len, Bilder oder Videos des Zielstandorts zu erhal-
ten, kann das Verfahren einen Schritt 406 zum Über-
tragen einer zweiten Anforderung zum Erhalten des
Bilds oder Videos des Zielstandorts unter Verwen-
dung einer Kamera des Fahrzeugs an das Fahrzeug
beinhalten. Die zweite Anforderung kann eine Identi-
fizierung des Zielstandorts, wie etwa eine physische
Adresse oder geophysikalische Koordinaten des Ziel-
standorts, beinhalten. Sobald die Bilder oder Videos
vom Zielstandort von dem angeforderten Fahrzeug
erhalten wurden, kann das Verfahren einen Schritt
408 zum Übertragen des erhaltenen Bildes oder Vi-
deos des Zielstandorts an die anfordernde Partei be-
inhalten.

[0027] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens der vorliegenden Offenbarung.
Das Verfahren kann einen Schritt 502 zum Bestim-
men eines Zielstandorts von Interesse beinhalten.
Das Verfahren kann einen Schritt 504 zum Bestim-
men eines Fahrzeugs, das an den Ziel Standort
von Interesse entsendet werden soll, auf Grundlage
von Fahrzeugressourcen und aktuellen Fahrzeugin-
formationen beinhalten, die eine Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Fahrzeugrichtung und Entfernung von dem
Zielstandort von Interesse umfassen. Natürlich ist
das Fahrzeug eines von einer Vielzahl von Fahrzeu-
gen, die sich bei einem Dienstanbieter registriert ha-
ben. Die Fahrzeugressourcen können eine Anzahl
und/oder einen Typ von Kamera(s) angeben, die
das Fahrzeug besitzt. Der Dienstanbieter kann auf
Grundlage der Parameter der Anforderung beurtei-
len, welches einer Vielzahl von verfügbaren und re-
gistrierten Fahrzeugen verwendet werden sollte. Die
Auswahl des Fahrzeugs könnte auch von einer Uhr-
zeit oder einer Unmittelbarkeit eines Bedarfs an den
Bildern abhängen. Wenn die Zeit von entscheidender
Bedeutung ist (wie in der Anforderung identifiziert),
könnte ein Fahrzeug auf Grundlage der Nähe zum
Zielstandort von Interesse ausgewählt werden.

[0028] Das Verfahren kann einen Schritt 506 zum
Empfangen von Bildern oder Videos des Zielstand-
orts von Interesse von dem Fahrzeug sowie einen
Schritt 508 zum Übertragen der Bilder oder Videos
des Zielstandorts von Interesse an eine Mensch-Ma-

schine-Schnittstelle eines Fahrzeugs, das keine Ka-
mera besitzt, oder an eine Mobilvorrichtung, die sich
bei dem Dienstanbieter registriert hat, beinhalten.

[0029] In der vorstehenden Offenbarung ist auf die
zugehörigen Zeichnungen Bezug genommen wor-
den, die einen Teil hiervon bilden und konkrete Um-
setzungen veranschaulichen, in denen die vorliegen-
de Offenbarung umgesetzt werden kann. Es ver-
steht sich, dass andere Umsetzungen genutzt und
strukturelle Änderungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne vom Umfang der vorliegenden Offenba-
rung abzuweichen. Bezugnahmen in der Beschrei-
bung auf „eine Ausführungsform“, „ein Ausführungs-
beispiel“, „eine beispielhafte Ausführungsform“ und
dergleichen geben an, dass die beschriebene Aus-
führungsform ein(e) bestimmte(s) Eigenschaft, Struk-
tur oder Merkmal beinhalten kann, doch es muss
nicht unbedingt jede Ausführungsform diese(s) be-
stimmte Eigenschaft, Struktur oder Merkmal beinhal-
ten. Darüber hinaus beziehen sich derartige Formu-
lierungen nicht unbedingt auf dieselbe Ausführungs-
form. Ferner wird, wenn ein(e) konkrete(s) Merkmal,
Struktur oder Eigenschaft in Verbindung mit einer
Ausführungsform beschrieben ist, der Fachmann ein
(e) derartige(s) Merkmal, Struktur oder Eigenschaft in
Verbindung mit anderen Ausführungsformen erken-
nen, ob dies nun ausdrücklich beschrieben ist oder
nicht.

[0030] Umsetzungen der hierin offenbarten Sys-
teme, Einrichtungen, Vorrichtungen und Verfahren
können einen Spezial- oder Universalcomputer um-
fassen oder verwenden, der Computerhardware be-
inhaltet, wie zum Beispiel einen oder mehrere Pro-
zessoren und Systemspeicher, wie sie hierin erör-
tert sind. Umsetzungen innerhalb des Umfangs der
vorliegenden Offenbarung können zudem physische
und andere computerlesbare Medien zum Trans-
portieren oder Speichern computerausführbarer An-
weisungen und/oder Datenstrukturen beinhalten. Bei
derartigen computerlesbaren Medien kann es sich
um beliebige verfügbare Medien handeln, auf die
durch ein Universal- oder Spezialcomputersystem
zugegriffen werden kann. Bei computerlesbaren Me-
dien, auf denen computerausführbare Anweisungen
gespeichert werden, handelt es sich um Computer-
speichermedien (-vorrichtungen). Bei computerles-
baren Medien, die computerausführbare Anweisun-
gen transportieren, handelt es sich um Übertragungs-
medien. Somit können Umsetzungen der vorliegen-
den Offenbarung beispielsweise und nicht einschrän-
kend mindestens zwei deutlich unterschiedliche Ar-
ten von computerlesbaren Medien umfassen: Com-
puterspeichermedien (-vorrichtungen) und Übertra-
gungsmedien.

[0031] Computerspeichermedien (-vorrichtungen)
beinhalten RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, Fest-
körperlaufwerke (solid state drives - SSDs) (z. B. auf
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Grundlage von RAM), Flash-Speicher, Phasenwech-
selspeicher (phase-change memory - PCM), andere
Speicherarten, andere optische Plattenspeicher, Ma-
gnetplattenspeicher oder andere magnetische Spei-
chervorrichtungen oder ein beliebiges anderes Medi-
um, das dazu verwendet werden kann, gewünschte
Programmcodemittel in Form von computerausführ-
baren Anweisungen oder Datenstrukturen zu spei-
chern, und auf das durch einen Universal- oder Spe-
zialcomputer zugegriffen werden kann.

[0032] Eine Umsetzung der hierin offenbarten Vor-
richtungen, Systeme und Verfahren kann über ein
Computernetzwerk kommunizieren. Ein „Netzwerk“
ist als eine oder mehrere Datenverbindungen defi-
niert, die den Transport elektronischer Daten zwi-
schen Computersystemen und/oder Modulen und/
oder anderen elektronischen Vorrichtungen ermögli-
chen. Wenn Informationen über ein Netzwerk oder
eine andere Kommunikationsverbindung (entweder
festverdrahtet, drahtlos oder eine beliebige Kombi-
nation aus festverdrahtet oder drahtlos) an einen
Computer übertragen oder einem Computer bereit-
gestellt werden, sieht der Computer die Verbindung
entsprechend als Übertragungsmedium an. Übertra-
gungsmedien können ein Netzwerk und/oder Da-
tenverbindungen beinhalten, die verwendet werden
können, um gewünschte Programmcodemittel in der
Form computerausführbarer Anweisungen oder Da-
tenstrukturen zu tragen, und auf die durch einen
Universal- oder Spezialcomputer zugegriffen werden
kann. Kombinationen aus dem Vorstehenden sollten
ebenfalls im Umfang computerlesbarer Medien ein-
geschlossen sein.

[0033] Computerausführbare Anweisungen umfas-
sen zum Beispiel Anweisungen und Daten, die, wenn
sie an einem Prozessor ausgeführt werden, einen
Universalcomputer, Spezialcomputer oder eine Spe-
zialverarbeitungsvorrichtung dazu veranlassen, ei-
ne bestimmte Funktion oder Gruppe von Funktio-
nen durchzuführen. Die computerausführbaren An-
weisungen können zum Beispiel Binärdateien, Zwi-
schenformatanweisungen, wie etwa Assemblerspra-
che, oder sogar Quellcode sein. Wenngleich der Ge-
genstand in für Strukturmerkmale und/oder metho-
dische Handlungen konkreter Sprache beschrieben
worden ist, versteht es sich, dass der in den beigefüg-
ten Patentansprüchen definierte Gegenstand nicht
notwendigerweise auf die vorstehend beschriebenen
Merkmale oder Handlungen beschränkt ist. Die be-
schriebenen Merkmale und Handlungen sind viel-
mehr als beispielhafte Formen zum Umsetzen der
Patentansprüche offenbart.

[0034] Der Fachmann wird verstehen, dass die vor-
liegende Offenbarung in Network-Computing-Um-
gebungen mit vielen Arten von Computersystem-
konfigurationen umgesetzt werden kann, zu denen
Armaturenbrett-Fahrzeugcomputer, Personal Com-

puter, Desktop-Computer, Laptop-Computer, Nach-
richtenprozessoren, Handheld-Vorrichtungen, Multi-
prozessorsysteme, Unterhaltungselektronik auf Mi-
kroprozessorbasis oder programmierbare Unterhal-
tungselektronik, Netzwerk-PCs, Minicomputer, Main-
frame-Computer, Mobiltelefone, PDAs, Tablets, Pa-
ger, Router, Switches, verschiedene Speichervor-
richtungen und dergleichen gehören. Die Offenba-
rung kann außerdem in Umgebungen mit verteilten
Systemen umgesetzt werden, in denen sowohl loka-
le als auch Remote-Computersysteme, die durch ein
Netzwerk (entweder durch festverdrahtete Datenver-
bindungen, drahtlose Datenverbindungen oder durch
eine beliebige Kombination aus festverdrahteten und
drahtlosen Datenverbindungen) verbunden sind, Auf-
gaben ausführen. In einer Umgebung mit verteilten
Systemen können sich Programmmodule sowohl in
lokalen als auch in Remote-Speichervorrichtungen
befinden.

[0035] Ferner können gegebenenfalls die hierin be-
schriebenen Funktionen in einem oder mehreren von
Hardware, Software, Firmware, digitalen Komponen-
ten oder analogen Komponenten durchgeführt wer-
den. Zum Beispiel können eine oder mehrere an-
wendungsspezifische integrierte Schaltungen (appli-
cation specific integrated circuits - ASICs) dazu pro-
grammiert sein, eine(s) oder mehrere der hierin be-
schriebenen Systeme und Prozesse auszuführen.
Gewisse Ausdrücke, die in der gesamten Beschrei-
bung und den Patentansprüchen verwendet werden,
beziehen sich auf bestimmte Systemkomponenten.
Für den Fachmann liegt es auf der Hand, dass die
Komponenten mit anderen Benennungen bezeich-
net werden können. In dieser Schrift soll nicht zwi-
schen Komponenten unterschieden werden, die sich
der Benennung nach unterscheiden, nicht jedoch hin-
sichtlich ihrer Funktion.

[0036] Es ist anzumerken, dass die vorstehend er-
örterten Sensorausführungsformen Computerhard-
ware, -software, -firmware oder eine beliebige Kom-
bination daraus umfassen können, um mindestens
einen Teil ihrer Funktionen durchzuführen. Zum Bei-
spiel kann ein Sensor Computercode beinhalten, der
dazu konfiguriert ist, in einem oder mehreren Prozes-
soren ausgeführt zu werden, und kann eine Hard-
ware-Logikschaltung/elektrische Schaltung beinhal-
ten, die durch den Computercode gesteuert wird. Die-
se beispielhaften Vorrichtungen sind hierin zu Veran-
schaulichungszwecken bereitgestellt und sollen nicht
einschränkend sein. Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung können in weiteren Arten von
Vorrichtungen umgesetzt werden, wie es dem ein-
schlägigen Fachmann bekannt wäre.

[0037] Zumindest einige Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung sind auf Computerpro-
grammprodukte ausgerichtet, die eine derartige Lo-
gik (z. B. in Form von Software) umfassen, die in ei-
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nem beliebigen computernutzbaren Medium gespei-
chert ist. Eine derartige Software bewirkt, wenn sie in
einer oder mehreren Datenverarbeitungsvorrichtun-
gen ausgeführt wird, dass eine Vorrichtung wie in die-
ser Schrift beschrieben funktioniert.

[0038] Wenngleich vorangehend verschiedene Aus-
führungsformen der vorliegenden Offenbarung be-
schrieben worden sind, versteht es sich, dass diese
lediglich als Beispiele und nicht der Einschränkung
dienen. Der Fachmann auf dem einschlägigen Ge-
biet wird erkennen, dass verschiedene Änderungen
bezüglich Form und Detail daran vorgenommen wer-
den können, ohne vom Geist und Umfang der vor-
liegenden Offenbarung abzuweichen. Somit sollten
die Breite und der Umfang der vorliegenden Offenba-
rung durch keine der vorstehend beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen eingeschränkt, son-
dern lediglich gemäß den folgenden Patentansprü-
chen und deren Äquivalenten definiert werden. Die
vorstehende Beschreibung ist zum Zwecke der Ver-
anschaulichung und Beschreibung dargelegt worden.
Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und
soll die vorliegende Offenbarung nicht auf die ge-
naue offenbarte Form beschränken. Viele Modifika-
tionen und Variationen sind in Anbetracht der vorste-
henden Lehren möglich. Ferner ist anzumerken, dass
eine beliebige oder alle der vorangehend genann-
ten alternativen Umsetzungen in einer beliebigen ge-
wünschten Kombination genutzt werden können, um
zusätzliche Hybridumsetzungen der vorliegenden Of-
fenbarung zu bilden. Zum Beispiel können beliebi-
ge der unter Bezugnahme auf eine bestimmte Vor-
richtung oder Komponente beschriebenen Funktio-
nen durch eine andere Vorrichtung oder Komponente
durchgeführt werden. Wenngleich konkrete Vorrich-
tungseigenschaften beschrieben worden sind, kön-
nen sich Ausführungsformen der Offenbarung ferner
auf zahlreiche andere Vorrichtungseigenschaften be-
ziehen. Ferner versteht es sich, dass, obwohl Ausfüh-
rungsformen in für Strukturmerkmale und/oder me-
thodische Handlungen konkreter Sprache beschrie-
ben worden sind, die Offenbarung nicht notwendi-
gerweise auf die konkreten beschriebenen Merkmale
oder Handlungen beschränkt ist. Die konkreten Merk-
male und Handlungen werden vielmehr als veran-
schaulichende Formen der Umsetzung der Ausfüh-
rungsformen offenbart. Mit Formulierungen, die kon-
ditionale Zusammenhänge ausdrücken, wie unter an-
derem „kann“, „könnte“ , „können“ oder „könnten“,
soll im Allgemeinen vermittelt werden, dass gewis-
se Ausführungsformen gewisse Merkmale, Elemen-
te und/oder Schritte beinhalten könnten, wohinge-
gen andere Ausführungsformen diese nicht beinhal-
ten können, es sei denn, es ist konkret etwas ande-
res angegeben oder es ergibt sich etwas anderes aus
dem jeweils verwendeten Kontext. Somit sollen der-
artige Formulierungen, die konditionale Zusammen-
hänge ausdrücken, nicht implizieren, dass Merkma-
le, Elemente und/oder Schritte für eine oder mehrere

Ausführungsformen in irgendeiner Weise erforderlich
sind.

[0039] Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet ein Verfahren: Bestimmen eines Zielstandorts von
Interesse; Bestimmen eines Fahrzeugs, das an den
Zielstandort von Interesse entsendet werden soll,
auf Grundlage von Fahrzeugressourcen und aktu-
ellen Fahrzeuginformationen, die eine Fahrzeugge-
schwindigkeit, Fahrzeugrichtung und Entfernung von
dem Zielstandort von Interesse umfassen, wobei das
Fahrzeug eines von einer Vielzahl von Fahrzeugen
ist, die sich bei einem Dienstanbieter registriert ha-
ben; Empfangen von Bildern oder Videos des Ziel-
standorts von Interesse; Durchführen einer Bildver-
arbeitung an den Bildern oder Videos gemäß einer
Sperrung, die für den Zielstandort von Interesse fest-
gelegt wurde; und Übertragen der Bilder oder Videos
des Zielstandorts von Interesse an eine Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle eines Fahrzeugs, das keine Ka-
mera besitzt, oder an eine Mobilvorrichtung, die sich
bei dem Dienstanbieter registriert hat.

[0040] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren ein Bestimmen, wann der Zielstandort von
Interesse einen gesperrten Standort umfasst, durch
ein Ermitteln, ob sich der Zielstandort von Interes-
se innerhalb eines virtuellen Geofence-Bereichs ei-
ner Blacklist befindet.

[0041] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren das Übertragen einer Warnmeldung an ei-
ne anfordernde Partei, dass die Bilder oder Videos
von dem Zielstandort von Interesse nicht erhalten
werden können.

[0042] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren die Bilder oder Videos, um ein Objekt in
den Bildern oder Videos durch Mustererkennung zu
identifizieren.

[0043] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren das Bestimmen eines Kameratyps, der
verwendet werden soll, um Bilder oder Videos von
dem Zielstandort von Interesse zu erhalten.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
Empfangen einer ersten Anforderung zum Erhalten
eines Bildes oder Videos eines Zielstandorts von ei-
ner anfordernden Partei;
Bestimmen eines Fahrzeugs, das sich innerhalb ei-
ner festgelegten Entfernung von dem Zielstandort be-
findet;
Übertragen einer zweiten Anforderung zum Erhalten
des Bilds oder Videos des Zielstandorts unter Ver-
wendung einer Kamera des Fahrzeugs an das Fahr-
zeug, wobei die zweite Anforderung eine Identifizie-
rung des Zielstandorts umfasst;
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Durchführen einer Bildverarbeitung an dem erhalte-
nen Bild oder Video, wobei die Bildverarbeitung das
Blockieren, Verschwimmen lassen und/oder Verde-
cken von mindestens einem Abschnitt des erhaltenen
Bildes oder Videos auf Grundlage einer Sperrung, die
dem Zielstandort zugeordnet ist, umfasst; und
Übertragen des verarbeiteten Bilds oder Videos des
Zielstandorts an die anfordernde Partei.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zweite
Anforderung einen Kameratyp identifiziert, der ver-
wendet wird, um das Bild oder Video des Zielstand-
orts zu erhalten.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der ausge-
wählte Kameratyp auf Grundlage einer Uhrzeit, einer
Auflösung, einem Dynamikbereich, einem Sichtfeld
und/oder einer Analyse der Menge von Punkten auf
dem Ziel auf Grundlage einer Entfernung von einer
Straße zu dem Zielstandort basiert.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Bildverar-
beitung das Einstellen eines Sichtfelds des Zielstand-
orts umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die dem Ziel-
standort zugeordnete Sperrung durch einen Besitzer
einer dem Zielstandort zugeordneten Immobilie fest-
gelegt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner Folgen-
des umfasst:
Bestimmen, wann der Zielstandort einen gesperrten
Standort umfasst, durch ein Ermitteln, ob sich der
Zielstandort innerhalb eines virtuellen Geofence-Be-
reichs einer Blacklist befindet; und
Übertragen einer Warnmeldung an die anfordernde
Partei, dass das Bild oder Video von dem Zielstandort
nicht erhalten werden kann.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das
Durchführen einer Bildverarbeitung an dem erhalte-
nen Bild oder Video umfasst, um ein Objekt in dem
erhaltenen Bild oder Video durch Mustererkennung
zu identifizieren.

8.  System, das Folgendes umfasst:
einen Prozessor; und
einen Speicher zum Speichern von Anweisungen,
wobei der Prozessor die Anweisungen zu Folgendem
ausführt:
Empfangen einer ersten Anforderung zum Erhalten
eines Bildes oder Videos eines Zielstandorts von ei-
ner anfordernden Partei;
Bestimmen eines Fahrzeugs, das sich innerhalb ei-
ner festgelegten Entfernung von dem Zielstandort be-
findet;
Übertragen einer zweiten Anforderung an das Fahr-
zeug, um das Bild oder Video des Zielstandorts un-
ter Verwendung einer Kamera des Fahrzeugs zu er-

halten, wobei die zweite Anforderung eine Identifizie-
rung des Zielstandorts umfasst;
Empfangen des erhaltenen Bildes oder Videos von
dem Fahrzeug;
Blockieren, Verschwimmen lassen oder Verdecken
von mindestens einem Abschnitt des erhaltenen Bil-
des oder Videos auf Grundlage einer Sperrung, die
dem Zielstandort zugeordnet ist; und
Übertragen des erhaltenen Bilds oder Videos des
Zielstandorts an die anfordernde Partei.

9.  System nach Anspruch 8, wobei der Prozessor
zu Folgendem konfiguriert ist:
Bestimmen, wann der Zielstandort einen gesperrten
Standort umfasst, durch ein Ermitteln, ob sich der
Zielstandort innerhalb eines virtuellen Geofence-Be-
reichs einer Blacklist befindet; und
Übertragen einer Warnmeldung an die anfordernde
Partei, dass das Bild oder Video von dem Zielstandort
nicht erhalten werden kann.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Prozes-
sor dazu konfiguriert ist, das erhaltene Bild oder Vi-
deo zu verarbeiten, um ein Objekt in dem erhaltenen
Bild oder Video durch Mustererkennung zu identifi-
zieren.

11.   Verfahren nach Anspruch 8, wobei die zwei-
te Anforderung einen Kameratyp identifiziert, der ver-
wendet wird, um das Bild oder Video des Zielstand-
orts zu erhalten.

12.  System nach Anspruch 11, wobei der ausge-
wählte Kameratyp auf einer Uhrzeit basiert.

13.  System nach Anspruch 11, wobei eine Vielzahl
von Bildern um das Fahrzeug des Zielstandorts her-
um unter Verwendung einer Vielzahl von Kameras
des Fahrzeugs erhalten wird.

14.  System nach Anspruch 11, wobei der Prozes-
sor dazu konfiguriert ist, eine Bildverarbeitung auf das
erhaltene Bild oder Video anzuwenden, bevor die er-
haltenen Bilder des Zielstandorts an die anfordernde
Partei übertragen werden, wobei die Bildverarbeitung
das Einstellen eines Sichtfelds des Zielstandort um-
fasst.

15.  System nach Anspruch 14, wobei die dem Ziel-
standort zugeordnete Sperrung durch einen Besitzer
einer dem Zielstandort zugeordneten Immobilie fest-
gelegt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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